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REPUBLIK OSTERREICH 

BU N DESMIN ISTERI UM 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

GZ 10.012/43-1.7/96 
Entwurf eines Schiffahrtsgesetzes; 

Stellungnahme 

An das 

Bundesministerium für 

Sachbearbeiter: 
Kmsr Mag. WEINREICH 
Tel.-Nr.: 515 95/3517 
Fax-Nr.: 515 95/3270 

Wissenschaft, Verkehr und Kunst 
Verwaltungsbereich Verkehr und öffentliche Wirtschaft 
Oberste Schiffahrtsbehörde 

Radetzkystraße 2 

1031 Wien 

Zu dem mit der do. Note vom 19. Juli 1996, GZ 554.000/2-V/8-1996, übermittelten 

Entwurf emes Schiffahrtsgesetzes nimmt das Bundesministerium fiir 
Landesverteidigung wie folgt Stellung: 

1. Zu § 120: 

Angehörigen des Bundesheeres und der Heeresverwaltung können gemäß 

§ 118 Abs. 6 des Entwurfes Befähigungsausweise zur selbständigen Führung 
von Fahrzeugen des Bundesheeres mit einer Länge bis zu 30 m erteilt werden. 

Der Bundesminister fur Wissenschaft, Verkehr und Kunst hat Inhabern des oa. 

Befähigungsausweises über Antrag einen Befähigungsausweis gemäß § 123 
Abs. 1 Z 5 oder 6 auszustellen, wenn der Befähigungsausweis unter 
Voraussetzungen erlangt wurde, die zumindest den in diesem Teil hiefur 
normierten Anforderungen entsprechen (vgl. § 120). 

Dieser "zivile" Befähigungsausweis gern. § 123 Abs. 1 Z 5 oder 6 würde 
jedoch lediglich das Schiffsfiihrerpatent - 10m betreffen. 

Im Hinblick darauf, daß fur den Erwerb von Heeresfiihrerscheinen fur 

Wasserfahrzeuge eine umfangreiche und strenge Ausbildung, die mit einer 
kommissionellen Prüfung abschließt, zu absolvieren ist, erscheint es nach ho. 
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Ansicht gerechtfertigt, wenn über Antrag auch Befähigungsausweise gemäß 

§ 123 Abs. 1 Z 3 und 1. des EntwuIfes (Schiffsfiihrerpatente - 20 m) vom 
Bundesminister fur Wissenschaft, Verkehr und Kunst auszustellen wären. Zur 

do. Infonnation wird dieser Stellungnahme der Erlaß des Bundesministeriums 
fur Landesverteidigung über die Ausbildung zur Erlangung der Befugnisse fur 

das Fahren mit motorisierten Wasserfahrzeugen und Fähren des Bundesheeres 
(Beilage) angeschlossen. 

Was sonstige Anerkennungen in militärischen Ausbildungen erlangter 

Befähigungen und. Kenntnisse fur den zivilen Bereich anbelangt, ist 
beispielsweise auf § 22 Abs. 7 des im Entwurfstadium befindlichen 
Führerscheingesetzes hinzuweisen, nach dem den Besitzern emer 

Heereslenkerberechtigung auf Antrag eine zivile Lenkerberechtigung mit 
gleichem Berechtigungsumfang zu erteilen ist. 

Es wird daher ersucht, den § 120 wiefolgt zufassen: 

"§ 120. Der Bundesminister fur Wissenschaft, Verkehr und Kunst hat 
Inhabern eines Befähigungsausweises zur selbständigen Führung von 

Fahrzeugen des Bundesheeres über Antrag einen Befähigungsausweis gemäß 
§ 123 Abs. 1 Z 3 bis 6 auszustellen, wenn der Befähigungsausweis unter 
Vora:ussetzungen erlangt wurde, die zumindest den in diesem Teil hiefur 

normierten Anforderungen entsprechen. " 

2. Zu § 123 Abs. 2: 

Für die Führung von Verbänden ist ein Befähigungsausweis erforderlich, 
dessen Berechtigungsumfang hinsichtlich der Fahrzeuglänge der Länge des 

Verbandes entspricht. 

Wie bereits zu § 120 ausgeführt, sind Angehörige des Bundesheeres und der 
Heeresverwaltung im Besitz von Befähigungsausweisen bis zu einer 
Schiffslänge von 30 m. 

Beim Schleppen oder Drücken von Fähren, Pontons, etc. durch militärische 
Wasserfahrzeuge oder Patrouillienboote wird diese 30 rn-Grenze in vielen 
Fällen überschritten. Zahlreiche Einsätze des Bundesheeres (darunter fielen 

auch Assistenzeinsätze usw.) wären aber damit unzulässig. 

SCHIFF.DOC 
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Es wird deshalb ersucht, dem § 123 Abs. 2 folgenden Satz anzufügen: 

"Dies gilt nicht für die Führung von Verbänden des Bundesheeres. " 

Dem Präsidium des Nationalrates wurden 25 Kopien dieser Stellungnahme 
übermittelt. 

Beilage 

SCHlFF.DOC 

12. September 1996 
Für den Bundesminister: 

Penkler 
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Nur für den DienstgebrätiCIi 

Verlautbarungsblatt I 
des 

Bundesministeriums für Landesverteidigung 

Jahrgang 1991 Wien, 4. Juli 40. Folge 

Inhlt: 
94. Waffen eigene Ausbildung - Fahren mit motorisienen Wasserfahrzeugen und Fähren des Bundesheeres; 

Bestimmungen über die Ausbildung und Befugnisse - Fassung 1990 

94. Waffeneigene Ausbildung - Fahren mit 
motorisierten Wasserfahrzeugen und Fähren 
des Bundesheeres; Bestimmungen über die 
Ausbildung und Befugnisse - Fassung 1990 

Erlaß vom 26. März 1991, GZ 32000/305-3.15/$1 

Der Erlaß behandelt die Bestimmungen über die 
Ausbildung zur Erlangung, das Ruhen und 
Erlöschen der Befugnisse für das Fahren mit 
motorisienen Wasserfahrzeugen und Fähren des 
Bundesheeres (Wasserfahrbefugnisse) und die Aus
bildung zur Erlangung der Befugnisse als Lehrer 
(Lehrbefugnisse). . 

Voraussetzung für die Teilnahme an dieser 
. Ausbildung ist die abgeschlossene Ausbildung im 
"Fahren auf dem Wasser mit Pionierboot oder 
Schlauchboot ohne motorisierten Antrieb". 

Diese Ausbildung wird in folgende Ausbildungs
stufen unteneilt: 

1. Wasserfahrgrundausbildung (WFGA) 

Diese Ausbildung ist verbindlich für alle Pioniere, 
Truppenpioniere (einschließlich Truppenpioniere/ 
JaKE und PiKft/SpTrpe). Sie ist abgeschlossen mit 
Beherrschung folgender Kenntnisse: 

10 

a) Sicherheitsbestimmungen (Wasserfahren). 
b) Übersetzen über stehendes und fließendes 

Gewässer mit militärischen, zivilen und 
behelfsmäßigen ruderbaren Wasserfahrzeu
gen (Rudern im Rahmen der Besatzung). 

c) Bei jenen Pi-Kräften, die nicht über militäri
sche Wasserfahrzeuge verfügen (zB TrpenPi/ 
JaKB), liegt das Ausbildungsschwergewicht 
beim Übersetzen mit zivilen und behelfsmäßi
gen Übersetzmitteln. 

d) Schon während der WFGA sind durch den 
zuständigen Kommandanten geeignete Pio-

niere, die' für die Weiterverwendung im 
Wasserdienst vorgesehen sind, so zu schulen, 
daß sie in der Lage sind, ein Pionierboot oder 
Schlauchboot bei Ausfall des Motors zumin
dest zweimännisch sicher ans Ufer zu bringen. 

2. ErWeiterte Wasserfahrgrundausbildung' 
(EWFGA) 

Diese Ausbildung baut auf der WFGA auf und 
schließt mit dem Erreichen folgender Ziele ab; 

Na,utische Begriffe nennen und erklären, Eigen
heiten des strömenden Gewässers erkennen, 
Sicherheitsbestimmungen und Fahrregeln ein
halten. 
Das Pi-Boot ein- und zweimännisch in stehen
den und fließenden Gewässern rudern und 
schieben. 
Das Schlauchboot zweimännisch in stehenden 
und fließenden Gewässern rudern und treideln, 

Sie ist die Voraussetzung für die Ausbildung zum 
Aubo-Fahrer und damit zur Erlangung der 
Wasserfahrbefugnis Klasse 1. 

3. Ausbildungsdauer 

Die Ausbildungsdauer umfaßt 15 Tage und 
glieden sich in: 
WFGA = mindestens 5 Tage 
EWFGA = mindestens 10 Tage. 

4. Nachweis der Ausbildung 

Die abgeschlossene Ausbildung (WFGA und 
EWFGA) ist im Grundbuch und Wehrdienstbuch 
einzutragen, wobei die Eignung als Bugmann mit 
einem "B" zu kennzeichnen ist (WFGA/B). 

5. Schematische Darstellung der Ausbildung 

Eine schematische Darstellung dieses Ausbil
dungsabschnittes und der Ausbildungsdauer zur 

52 
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260 40. Folge 1991 - Nr. 94 

Erlangung der Wasserfahrbefugnis Klasse I ist in 
Beilage 1 ersichtlich. 

I. 

A. Die Wasserfahrbefugnisse werden in folgende 
Klassen eingeteilt: 

1. Klasse I 
Aubo~Fa~er (AuboF) 

Befug~is' zum Fahren von Was~erfahr~eugen 
ein~elp..lJnd im Verbande leichter _ Fähren mit 
Außenbordmotoren (Aubo) bis zu 44 kW (60 PS); 
Bedienung und Wartung dieser Motore. Befugnis 

· zum Fahren m'it Schubboot .. mit Doppelmotor 
(2 x 60 PS) nach Einschulung in. Dauer einer: 
Woche durch PiTS und Eintragung auf Seite 4 des 
Führerscheines. . 

Befugnis zum Fahren von Innenbord-Motorboo
ten der Wch/SpKp (ehern. Boote der Schiffahrts
polizei in den Stauräumen der Donau) nach 
Einschulungsdauer von 2 Wochen durch PiTS und 
Eintragung auf Seite 4 des Führerscheines. 

2. Klasse II 
Motoibootfahrei" (MBoF) 

Befugnis zum Fahren von .Wasserfahrzeugen 
einzeln und als Schub- oder Zugmittel im Verbande 
von Fähren mit Aubo- und Innenbordm:otoren' bis 
200 kW (270 PS), Bedienung und Wartung dieser 
Motöre. 

3. Klasse III 
Fährenkönunandant 

B~fugnis zum Fahren mit Übersetz-, Brücken-, 
Ramm- und Sonderfähren als Kdt dieser Fähren. . . f 

4. Ausbildungsbefugriisse ! 

Offiziere (0) und Unteroffiziere (UO), welche 
· die Befugnisse der Klasse I besitzen: sind darüber 
· hinaus zur Leitung der Wasserfahrgrtindausbildung 
(WFGA) und der Erweitenen Wasserfahrgrundaus
bildung (EWFGA) befugt. 

5. Geltungsbereich ziviler Befugnisse 

Inhaber ziviler Befugnisse (Schiffsführerpatent) 
sind zum Fahren mit militärischen motorisierten 
Wasserfahrzeugen im Sinne dieses Erlasses nicht 

· bef~gt. Sie können jedoch nach einer, den 
vorhandenen Kenntnissen entsprechend gekürzten 
Ausbildung (Umschulung auf militärische motori
'sierte Wasserfahrzeuge, Ausbildung im Fahren im 
Verbande, Nachschulung in Nautik und Motoren
kunde und denmilitärisc:;hen Sicherheitsbestimmun
gen), zur Ablegung der Prüfung für die Wasserfahr
befugnisse dei" Klasse I bis III vor einer militärischen 
Prüfungskommission zugelassen werden. Diese 
Ausbildung kann' auch in mehreren, zeitlich 
voneinander getrennten· Abschnitten durchgeführt 
werden. 

B.· Die Lehrbefugnisse werden folgend eingeteilt: 

1. Wasserfahrlehrer. (WFL): 

Befugnis zur Leitung der Ausbildung für die 
Klasse L· -

2: WasserfahrschuIiehrer (WFSL): 

Befugnis zur Leitung der Ausbildung für die 
Klasse I bis III, WFL und WFSL 

C. Erlangung der unter Abschnitt I Teil A und B 
angeführten Befugnisse: 

. Diese sind für nachstehend angeführte 'Soldaten 
,und Wehrpflichtige des Milizsiäiides vorgesehen: 

1. Klasse I 

Militärakademiker de.1;". Lehrgruppe Pioniere 
(MAk/LG Pi). UO .und Chargen der PiTrpe, 
TrpenPi und der AusbZg/Pi/LWSR. UO, 
Chargen und Whm, die für die Mobfunktionen 
AuboFlWasserfahrer undMBoF' auszubilden 
sind, . 
MO ti~qMUO der PiTrpe uridTrpenPi 1m 
Ziige von fWü nach Bedarf. 

2. Klasse II 

UO der PiTrpe auf einem Arbeitsplatz MBoF; Ch 
derPiTrpe, die für die Mobfunktion MBoF 
auszubilden .sii1d. 0 und uq der PiTrpe und 
TrpenPi, AusbZg/Pi/LWSR bei Bedarf; 0 und UO 
der,PiTS, weim sie als WFSLvorgesehen sind. MO 
und MUO der PiTrpe nach Bedärf im Zuge von 
fWü. '. 

3. Klasse III 

Oder PiTrpe, 
AusbO/Pi der L WSR, . 
ua der PiTrpe, wenn sie für einen Arbeitsplatz 
Kdt PiZg, stvKdt/PiZg oder stvKdtl AusbZg/ 
sPiD/L WSR vorgesehen sind, 
MO und MUO der PiTrpe nach Bedarf im Zuge 
vonfWÜ, . 
o und ua der PiTS, wenn sie als WFSI 
vorgesehen sind, 
Militärakademiker der Lehrgruppe Pionien 
(MAk/LG Pi). 

4. WFL 

UO der PiTrpe, TrpenPi; AusbZg/Pi/LWSR 
wenn im Orgplan die Verwendung "WFL' 
verzeichnet ist oder nach Bedarf, 
MUO der PiTrpe nach Bedarf im Zuge vor 
fWÜ, 
o und UO der PiTS als Voraussetzung zu 
Erlangung der Befugnis WFSL 

5. WFSL 

Diese Befugnis ist nur für das Wasserfahrlehrper 
sonal der PiTS vorgesehen. 
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11. 

A. Ausbildung zur Erlangung der Wassedahr- und 
, Lehrbefugnisse ' 

1. Die Ausbildungtind Ablegung der kommissio
nellen Prüfung zur Erlangung der Befugnis,se der 
l{1asse! edolgt bei den Pioniereinheiten der BT, an 
der. PiTS und bei den AusbZg/sPiDder LWSR, 
wobei eine Zusammenziehung und Durchführung 
in einem geschlossenen Kurs möglich ist. 

Die Ausbildung unq Ablegung der kommissionel
len Prüfung f~r die übrigen' BefugI}isse edolgt 
a,usschließlich in Kursform an der PiTS. 

i. Füri:lie fachliche Leitung dec'Ausbildungsind 
einzuteilen: 

:J 'c :,. ; 

Klasse lein UO mitder Befugnis WFL, 
Klasse 11 (MBoF) ein 0 oder UO mIt der 
Befugnis WFSL, , 
Klasse IH, (FäKdt) ein 0 oder UO mIt der 
Ben.rgriisWFSL, 
WFL ein 0 oder UO mit der Befugnis WFL, 
WFSL ein 0 mit der Befugnis WFSL. ' 

Das Ausbildtingspersonal soll möglichst die 
nä,<:hsthöhereBefugnis, muß aber mindestens die 
Befugnis, für die ausgebildet wird, besitzen. 

3. Die Dauer der Ausbildung hat an reinen 
Ausbildungstagen zu betrage~' für: 

Klasse I 
Klasse II 
Klasse III 
WFL 
WFSL 
UmschulungAuBo 
Umschulung Schubboot , 
2 X 60 PS ' 
Umschuluhg M-Boot 

15 Tage 
30 Tage 
20 Tage 
15 Tage 
15 Tage 
3 'Tage 

5 Tage 
- 10 Tage 

4. Folgende Voraussetzungen für die Teilnahme 
an der Ausbildung zur Erlangung einer Befugnis 
sind zu erbringen für: ' 

a) Klasse I: 
Freischwimmer' (Eignungsprüfung 
Dienstbehelf "Körperausbildung" 
TeiID), 
Farb~ 'und Nachtsehtüchtigkeit 
militärärztlicher Feststellung, 
abgeschlossene EWFGA, 

b) Klasse 11: 
- Befugnis der Klasse I. 

gern. 

gemäß 

c) Klasse III: 
- für 0: , Dienstgrad 

Fähnrich, 
mindestens 

Befugnis der Klasse I, 
- für UO: Dienstgrad, mindestens 

Zugsführer, 
Befugnis der Klasse 1. 

d) WFL: 
Dienstgrad mindestens Wachtmeister, 

- Befugnis der Klasse 1. 

e) WFSL: 
Dienstgrad mindestens Leutnant bzw. 
'Oberwachtmeister , 
Befugnisse der Klassen 1-, II, III und WFL. 

B. Prü~ngskommission und, Durchführung der 
" 'Prüfungen' , 

1. Für dfe Abnahme der Prüfung zur Erlangung 
der BCfugnisse' der Klasse I ist bei den Korpskom
manden (KpsKden), bei der pzGrenDivund 'an der 
PiTS' je eine Piüfungskommission'zu bilden. Eine 
Prüftingskommissionhat aus einem VorsitZenden 
und zwei- Beisitzern zu besteh~n. Sie ist ~usdem 
durch Erlaß bestellten Personenkteis der Pionier
prüfungskommissionen (PiPrfgKom) durch den 
Vorsitzenden zu bestimmen. 

Fü'i die Abnahme' der Prüfung zur Erlangung 
aller weiteren Befugnisse wird die Prüfungskommis
sion nur bei der PiTS gebildet. 

Die' Beisitzer der Prüfungskommission müssen 
mindestens die Befugnis besitzen, für die geprüft 
wird. ' 

, 2, Die Prüfung besteht aus einem praktischen Teil 
im Fahren auf eIern Wasser und einem theoretischen 
Teil ~' mündlich - in Nautik, Sicherheitsbestim
mungenund 'Motorenkunde (bei Klasse IU 'keine 
Motorenkunde). 

3. Die Beuneilungder Prüfungskommission hat 
auf ,;bestanden" oder "nicht bestand~n" zu lauten. 

4. Die ,Kommission hat bei "nicht bestanden" 
festzustellen, ob und wann eine Wiederholungsprü
fung edolgen kann. Eine Wiederholungsprüfung ist 
frühestens nach einem Zeitraum von drei Monaten 
z~lässig. ',' ' 

Hiezu, haben sich die Prüfungsbewerber im 
Selbststudium auf die Wiederholungspiüfung vor
zubereiten und sind vor Ablegung der Prüfung zur 
}::rIangung der Befugnisse der Klassep I bis IU, WFL 
und WFSL insgesamt fünf Ausbildungstage einer 
praktischep'Ausbildung zuzuführen. 

Über das Prüfungsergebnis ist ein Zeugnis gemäß 
VB!. I Nr. 167/1987 auszustellen. 

5. Eine Wiederholtingsprüfung für die Klasse I 
kann bei einer der vier PiPdKom abgelegt werden. 

, 6. Eine Umschulung auf einen anderen Außen
bordmotor'wird durch eine Überprüfung, die aus 
einem praktischen Teil (Fahren auf dem Wasser) 
und aus einem theoretischen Teil (Motorkunde) 
besteht, abgeschlossen. Diese Überprüfung ist durch 
einen W~serfahrIehret im "Heeresführtrschein für 
Wasserfahrzeuge" zu bestätigen. 

Eine Umschulung auf Innenbord-Motorboote 
der Wch/SpKp (ehern. Boote der Schiffahrtspolizei 
in den Stauräumen der Donau) wird an der PiTS 
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durchgeführt und mit einer Überprüfung, bestehend 
aus einem praktischen Teil (Fahren auf dem Wasser) 
und aus einem theoretischen Teil (Motorkunde) 
abgeschlossen. Diese Überprüfung ist durch einen 
WasserfahrSchullehrer im '"Heeresführerschein für 
Wasserfahrzeuge" zu bestätigen. 

Eine Umschulung auf ein anderes M-J3oot hat im 
Zuge eines Fährenkorimiandantenkurses/M-Boot
kurses ,zu erfolgen., Die Überprüfung besteht aus 
eineinpraktischen Teil (Fahren einzeln und im 
Verband von Fähren) und aus einem theoretischen 
Teil (Mötorkunde). Diese ÜberprÜfung ist durch 
deri'Wasserfahrschuliehrer im "Heeresführerschein 
für Wasserfahrzeuge" zu bestätigen" " , 

III. 

A. Ausstellung der Heeresführerscheine und Verlei
hung der Verwendungsabzeichen. 

1. Der Vorsitzende der PiPrfKcim, bei der die 
Prüfung mit "bestanden" abgelegt wurde, veranlaßt 
die, Ausstellung des "Heeresführerschein für W as
serfahaeuge" (HFSch Wfzg) oder des "Heeresfahr
lehrerschein für Wasserfahrzeuge ce (HFLSch WEg) 
(siehe Beilagen 2 'und 3). ' 

2. Die Ausstellung der HFSch Wfzg und der 
HFLSch Wfzg ist im Prüfungsnachweis über die 
Prüfung zur Erlangung der Wasserlahr- und 
Le~rbefugnisse (Beilage 4) festzuhalten. 

"Der Pi-üfungsnac:hweis ist für jede Prüfung 
einfach zu führen und je PiPrfgKom jährlich mit 
laufender 'Nr. 1 beginnend (zB Prüfungsnach
weisNr .. 183)zu numerieren. 

D~pro:fungsergebnis ist dem Trui>,pelikörper 
mitzuteilen, dem der Prüfungsteilnehmer angehört. 
Bei Ablegung der Prüfung mit "bestanden" hat der 
zuständige Standeskörper die "PERSIS~Meldung" 
durchzuführen. Für Wpfl des Milizstandes ist dafür 
das mobverantwortliche Kommando (mobvK-do) 
zuständig, welches das Veränderungsblatt zum 
Pers-Datenblatt vorzulegen hat. 

3. Im HFSchWfzg oder HFLSchWfzg sind 
folgende Eintragungen vorzunehmen: 

Personal- und Ausstellungsdaten mit Schreib- ' 
maschine, 
Unterschrift des Vorsitzenden oder eines 
Stellvertreters des Vorsitzenden der PiprfgKom, 
Feuchtabdruck des Rundsiegels (RS) desvorge

,setzten Kommandos der PiprfgKom (KpsKdo, 
, HPiB und PiTS), bei HFSchWfzg am rechten 

Rand d~r Rubriken der zutreffenden Klasse(n). 
Die anderen Rubriken der HFSch Wfzg. sind 
durch gekreuzte Striche eindeutig zu entwerten. 
Bei HFLSchWfzg ist die nichtzutreffende 
Berechtigung zu streichen. 

4. Erweiterungen sind auf der Seite "Raum für 
militärische Eintragungen" zu beurkunden. 

Weiters ist die Ausbildung bzw. Umschulung auf 
die verschiedenen Außenbordmotore und M-Boote 
durch Eintragung auf Seite 4 mittels Rundsiegel und 
Unterschrift zu bestätigen. Sonst ist nach Ab
schnitt 111, Teil A Z 2 zu verfahren. 

- 5., Bei' Neuausstellung eines HFSch Wfzg auf 
Grund eines Verlustes sind im freien' Raum unter 
den' Rubriken 'der' Klassen die AuSStellungsdaten 
und Befugnisse des' verlorenen HFSchWfzg (zB 
HPiB 5/3/78, Klasse I, PiTS 2/8/80, Klasse III) 
einzutragen. 

6. Zugleich mit den Ausweisen bzw. nach einer 
Erweiterung - 'werden nachangefühne' Verwen
dungsabzei~~~llau~ge~ändigt, und zwar bei Erwerb 
der " .' 
Klasse I: Aubo-Fahrerabzeichen in Bronze 
Kl~se 11: ;M-BootfahCerabzeichen in Silber 
Klasse III: F:ihrenkommandanten-Abzeichen 

WFL: 
WFSL: 

Gold 
Fahrlehrerabzeichen in Silber ' 
Fahrschullehrerabzeichen in Gold 

B. Erlö~chen der Befugnisse 

Die Wasserfahrbefugnisse und Wasserfahrlehrbe ' 
fugnisse erlöschen; -

1. Für alle Soldaten mit Ausscheiden aus den 
aktiven Dienst, soweit sie' nicht in den Milizstan' 
versetzt werden. 

2., Für Wpfl des Milizstandes mit dem Ende dc 
~ ehrpflicht. 

3. Nac,h' einem rechtskräftigen Diszipliri~reJ 
kennmis gemäß HOG 1985, daß. 

a) bei Soldaten, die dem .BH auf Grund eint 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhälmisses al 
gehÖren, die "Entlassung", 

b) bei anderen Soldaten die "Unfähigkeit ZI 

Beförderwig und die Degradierung" 
nach sich zieht. 

4. Für 0; UO, zvS und ZS, wenn c 
Leistungsfeststellung auf ,,Arbeitserfolg nicht aufg 
wiesen" lautet. 

5. Wenn ein Disziplinarverfahren oder straf~ 
richcliches Verfahren nach Abschnitt III Teil C :; 
mit dem Schuldspruch geendet hat und rechtskräf 
ist. 

6. Das Erlöschen einer Befugnis gemäß j 

schnitt III Teil B Z 3 bis Z 5 ist vom Disziplinarv 

gesetzten bzw. mobverantwortlichen Kommand 
ten (mobvKdt) zu verfügen und standeszubeh 
deln (PERSIS bzw. ERGIS). 

C. Ruhen der' Befugnisse 

Die Wasserfahrbefugnisse und Wasserfahrleh 
fugnisse ruhen: 

7/SN-57/ME XX. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)8 von 13

www.parlament.gv.at



40. Folge 1991 - Nr. 94 263 

1. Mit der Eröffnung eines strafgerichtlichen 
Verfahrens oder eines Disziplinarverfahrens wegen 
eines Unfalles im Wasserdienst oder wegen eines 
Ve·rstoßes gegen die einschlägigen Sicherheitsbe
stimmungen bis. zur rechtskräftigen Been~igung des 
Verfahrens." . 

2. Wenn ein fachkundiger Vorgesetzter oder 
Höherer erhebliche Mängel im Fachwissen oder in 
der "Praxis des Wasserfahr- oder Wasserfahrlehrbe
fugten festgestellt hat und die Gefahr von Unfällen 
gegeben sein kann. Der Vorgesetzte bzw. Höhere 
hat den HFSch Wfzg und eventuell HFLSch Wfzg 
abzunehmen "und diesen mit einer schriftlich<;n 
Mitteilung dem Disziplinarvorgesetzten des Befug
ten zu übersenden. 

3. Das Ruhen ist vom Disziplinarvorgesetzten zu 
verfügen. 

D. Wiedererlangungder Befugnisse 

Die Befugnisse werden wiedererlangt: 

1. Wenn ein Ruhen nach Abschnitt III Teil C Z 1 
verfügt wurde und das strafgerichtliche und 
disziplinäre Verfahren mit einem "Freispruch endet, , 
ohne Prüfung. 

2. Wenn das Ruhen nach Abschnitt III Teil C Z2 
verfügt wurde, n'ach einer kommissionellen Über
prüfung. 

3: Wenn das Erlöschen nach Abschnitt III Teil B 
Z4 verfÜ~~rde und die Leistungsfeststellung 
wieder iluf :Meitserfolg aiifgewiesen"·lautet nach 
Ablegung" einer' "neuerlichen Prüfung für die 
innegeha:bteBdü~nis. 

4. Wenn die Befugnisse nach Abschnitt.II1 Teil B 
Z 5 erloschen sind, nach Tilgung der Strafe und 
anschließender Ablegung einer neuerlichen einmali
gen Prüfung für die höchste innegehabte Befugnis. 

E. Abnahme der Ausweise 

1. Die Ausweise sind bei Erlöschen (Abschnitt III 
Teil B) abzunehmeri und gemäß Verschlußsachen
vorschrift (VSa V) zu vernichten. 

2. Beim Ruhen nach Abschnitt III Teil C bleiben 
die Ausweise beim Standeskörper bzw. mobvKdo. 

3. Wehrpflichtigen des Milizstandes ist· der 
Heeresführerschein für Wasserfahrzeuge 
(HFSch Wfzg) bei der ersten BWü nach der 
Beorderung aus~ufolgen und zu belassen. 

Der HFSch Wfzg ist im Wehrdienstbuch aufzube
wahren. Die Wiederabgabe ist erst bei Aufhebung 
der Beorderung zu veranlassen. Wehrpflichtigen des 
Reservestandes ist der HFSch Wfzg bei Leistung 

eines Präsenzdienstes auszuhändigen, ansonsten bei 
den sonstigen Personalunterlagen zu hinterlegen. 

IV. 

A. Übergangsbestimmungen 

1. Die auf "Klasse i b'~ ausgestellten" Heeresfüh
rerscheine für Was'serfahrzeuge behalten bis zum 
Allslaufen der lei'chten Fähren ihre Gültigkeit. 

2. Bei Neuerwerb eines Heeresführe~cheines für 
Wasserfahrieuge ist die Befugnis zum Fahren mit 
leichten Fähren durch die KlasseIII gegeben. 

B. Drucksorten 

Diese sind auf "dem Nachschubweg unter 
nachfolgenden Kennziffern anzufordern: 

HFSchWfzg .................. 7530-0-117~0060 
HFLSchWfzg .............. -~ .7530-0:117-0061 
Prüfungsnachweis ............ 7530-0-117-0062 . 

Die HFSch Wfzg und HFLSch Wfzg sind als 
;,streng verrechenbare Drucksorren" "mit Nachweis.:. 
führung "zu verwalten. 

Nach Einführung der neuen Drucksorten sind die 
alten Ausweise und Drucksorten' gemäß VSa V zu 
vernichten. 

C; EDV-Meldungen 

1. Für die Durchführung, und Teilnahme an 
Kursen sind folgende Ktirsschlüssel festgelegt: 

WFGA "Wasserfahigrundausbildung (Fahr-
kurs-Wasser) .......... , .' .... : ........ 897 

Aubo-:Kurs (AuboF) .": .................... 478 
M-Boot-Kurs .. " ... , .. ~ ........ : ......... 453 
FäKdt-Kurs : .... ;:: .................... 452 
WFL-Kurs ...... ' ....................... 454 
wFSL-K~rs ............................ 455 

2. Für erworbene Befugnisse sind folgende 
Schlüssel festgelegt: 

Aubo-Fahrer, Klasse I .................... W 1 
MBoF, Klasse II ......................... W 2 
FäKdt, Klasse III ........................ W 3 
WFSL ................................. W 6 
WFL .................................. W 7 

D. Inkrafttreten und Außerkraftsetzung 

Diese Bestimmungen treten mit Ausgabe in Kraft. 

Der Erlaß vom 27. November 1985, 
GZ 32 009/45-3.15/85, VB!. I Nr. 17/1986, wird 
außer Kraft gesetzt. 

4 Beilagen 

53 

-
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Beilage 1 

zu Erlaß GZ 32000/305-3.15/91 

Schema der Wasserfahrausbildung bis zur Erlangung dei-Befugnis Kl. I 
. JAusbildungsdauer in Ausbildungstag~n) 

Wasserfahrgrund
ausbildung 
(WFGA) 

1. 

2. 

Erweitene Wasserfahrgrund
ausbildung (EWFGA) 

3. 

Aubo~Fahre~-Ailsbild~ng (KI. I a) 

4. 

Bugmann Kdt gerudenes 
Boot 

I' 
Aubc 

Erläuterungen: . 

1.Alle Pioniere, Truppenpioniere und T~ppen
pioniere/JaKB einschließlichPiKfte/SpTrpe wer
den der Wassenahrgrundausbildung unterzogen. 

2.· Ab dem . 4. Ausbild~ngstag ~erlen jene 
Pioniere und Truppenpioniere, die Talent für das 
Wassenahren erkennen lassen, unter Berücksichti
gung des Bedarfes an Bugmännern und Aubo-Fah
rem einer intensiveren Schulung als Bugmann 
unterzogen. Die Besten werden der erweiterten 
Wasserfahrgrundausbildung (EWFGA) als Vorbe
dingung für die Ausbildung zum Aubo-Fahrer 
zugeführt. Der Rest wird als "Bugmann" (WDB) 
gekennzeichnet und keiner weiteren Wasserausbil
dung unterzogen. 

3. Die zur WeiterschulungVorgesehenen werde: 
iri d~~ erweiterten Wassenahrgrundausbildung zur 
Kdt eines mehrm.ännisch geruderten Bootes ausge 
bildet, der befähigt· ist, Soldaten im . Ruder 
auszubilden und mit di~sen Soldaten unter Einhai 
tung der Sicherheitsbestimmungen und Berücksich 
tigung der Wasser- und Witterungsverhältnisse ei 
breites .fließendes Gewässer zu übersetzen. Nac: 
Beendigung der EWFGA werden die Bes~en de 
Aubo-AusbildUng zugeführt, der Rest als "Kc 
gerudertes Boot" (WDB) gekennzeichnet und z 
Pionieren weiterausgebildet. . 

4 .. Nach Beendigung der Aubo-Ausbildun 
(bestandener Prüfung) wird die weitere Ausbildun 
in der WEA/Pi durchgeführt. 
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. Raum für militärische Eintragungen 

Der Inhaber wurde ausgebildet: 

KlASSE I 

Ausgebildet auf Aubo 
Umgeschult auf Aubo 
Umgeschult auf Aubo 

KlASSEII 

Ausgebildet (Umgeschult):auf 
M-Boot M3D . 

Ausgebildet (Umgeschult) auf 
M-Boot M80 

Seite 4 

Zuname: 

kW ( PS) 
kW ( PS) 
kW ( PS) 

Vom~e: ................................ . 

geb ............. Iß 

DGrd .......... DSt. 

ausgestellt durch 

~ 
u 

'A 
c< 

• ..c: 
· c: · .... 

., 
· ... 
· -0 

am . . . . . . . . . . .. Listen-Nr. 

Lichtbild 

gern. Prüfungsnachweis-Nr. . ................ . 

Unterschrift des Vorsitzenden 

Seite 2 

Beilage 2 

zu Erlaß GZ 32000/305-3.15/91 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

lfeeresEührersche1n 
für Wasserfahrzeuge 

Berechtigt nur. zum' Fahren mit Wasserfahr
zeugen des Bundesheeres 

Seite 1 

Ausmaß der erteilten 
militärischen W asserfahrbefu~;Us 

AuboF: Fahren von Wasserfahrzeugen 
.... (WFzg) einzeln und im Verbande leichter 
~ Fähren mit Aubo bis zu 44 kW (60 PS) 
:; einschließlich Wartung. 
l2 

MBoF: Fahren von Wasserfahrzeugen 
.... (WFzg) einzeln und im Verbande schwerer 
.... Fähren mit Aubo und Innenbordmotoren bis 
~ 200 kW (270 PS) einschließlich Wartung. 
ce 
l2 

FäKdt:. Fahren mit Fähren iller Art als Kdt 
S dieser Fähren. 

~ 
ce 
l2 

Seite 3 

7/SN-57/ME XX. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 11 von 13

www.parlament.gv.at



266 40. Folge 1991 - Nr. 94 

,Raum für militärische Eintragungen 

," 
" 

:" .. 

Zuname: .......... ' .............. , ... . 

Vorname: .......................... . 

geb ........ in ..................... . 

DGrd .......... DSt; .... ; ........ . 

wurqe auf Grund der abgelegten' Prüfung 
die Berechtigung als • 

Wasserfahrlehrer ") 

zur Ausbildung für die Klassen 1 

Wasserfahrschullehrer *) 

zur Ausbildung für die Klassen I, III und die 
Lehrbefugnisse WFL, WFSL eneilt. 

• ) Nichtzutreffendes streichert. 

(Seite 2) 

Beilage 3 

zu Erlaß GZ 32000/305-3.15/91 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

'",Heeres~ 
fahrlehrerschein;, ", 

für Wasserfahrieuge" 

Berechtigt nur zum Ausbil
den im Bundesheer 

(Seite 1) 

.-.:'. 

Dieser Ausweis ist nur in Verbindung mit dem 
Heeres-Führerschein {Ur Wasserfahrzeuge gül
tig und ist bei Schulungs- und Übungsfahnen 
mitzuführen. 

Ausgestellt durch ....................... . 

am ......... , Listen-Nr. . .............. . 

gemäß Prüfungsnachweis ......... : ...... . 

R.S . Untenchcift des Kdt 

(Seite 3) 
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Prüfungskommission: 

Ud. Zuname Nr 

1 2 

1. Beisitzer 

*) Nur Zutreffendes anfUhren! 

PRÜFUNGS NACHWEIS Nr. / , Blatt 

über die Prüfung zur Erlangung der Wasserfahr- und Lehrbefugnisse 

KLAS$E: I 11 III WFL WFSL .~) 

Ort: 'Datum: 

PersNr. oder Geburts- Dienst- Standes- PrUfungs-Vorname Geburtsdatum ort grad körper ergebnis 

3 4 '5 6 7 8 
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~ ,_-.-,~\;.~~~t:f,~o5~~:':~;;i;~:~~-.:;:.~;'Z:~~J::d;:.~~-~-::':7~~.i"l 
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Nr. 
abzeichen ja/nein Ubernommen 
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